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SPRUCH 
 

In einem wankenden Schiff fällt um, wer stille steht, 
nicht wer sich bewegt. 
Ludwig Börne; 1786 – 1837, deutscher Schriftsteller  

 

 

 Was Sie interessieren kann:  

Arbeitsrecht  
 

Sozialversicherung bei Selbstständigkeit 

und gleichzeitiger Beschäftigung 

 Nach dem SGB V tritt keine Versicherungspflicht in der Kran-

ken-, Pflege- und Rentenversicherung ein, wenn hauptberuflich 

eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Eine haupt-

berufliche Tätigkeit liegt vor, wenn diese Tätigkeit von ihrer 

wirtschaftlichen Bedeutung und ihrem zeitlichen Aufwand her 

die übrigen Erwerbstätigkeiten zusammen deutlich übersteigt 

und den Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit darstellt. 

Im entschiedenen Fall betrug in dem maßgeblichen Zeitraum 

das Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit ca. 2.210 

€ und das Arbeitsentgelt aus der abhängigen Beschäftigung ca. 

1.620 €. Dass zur Erzielung dieser Einkünfte mehr Zeit für die 

abhängige Beschäftigung aufgewendet wurde (33 Std./Woche) 

als für die selbstständige Tätigkeit (20 Std./Woche), trat dabei 

in den Hintergrund. Weiterhin kam noch hinzu, dass der Selbst-

ständige im maßgeblichen Zeitraum ohne großen Unterschied 

zur Zeit davor oder danach weiter ununterbrochen werbend am 

Markt aufgetreten war und Umsätze in erheblicher Höhe gene-

rierte.  

 

 
 



 

 

Familienrecht/Erbrecht 

Testamentarische Bedingung– Hausverbot 

für Lebensgefährten der Erbin 

 Das Oberlandesgericht Hamm (OLG) entschied im Juli 2023 

über die Gültigkeit einer testamentarischen Bedingung, durch 

die dem Lebensgefährten der Erbin ein Hausverbot erteilt 

wurde. Die einzige Tochter der Verstorbenen erbte ein Fami-

lienhaus. In einer Wohnung lebte die Verstorbene und in einer 

weiteren Wohnung die Tochter mit der Enkelin. Diese wurde 

Miterbin. Der langjährige Lebensgefährte der Tochter hatte 

eine eigene Wohnung in der Nachbarschaft, ging aber in dem 

Haus ein und aus, war der Ziehvater der Enkelin und nahm im 

Haus auch Reparaturen vor. Das Testament verbot, das Haus 

an den Lebensgefährten zu übertragen und ihm Zutritt zu ge-

währen. Die Erbinnen hielten das Betretungsverbot für sitten-

widrig. Das OLG befand das Hausverbot, trotz des großen Ge-

staltungsspielraums der Erblasserin, ebenfalls für sittenwidrig 

und damit nichtig, da es das familiäre Zusammenleben und die 

persönliche Lebensführung beeinträchtigte.  

Sonstiges 

Kündigung eines Prämiensparvertrags durch 

die Bank 

 Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) hatten sich mit ei-
nem Fall zu befassen, in dem eine Sparkasse eine jährliche 
Prämie auf die Jahressparleistung eines Sparers gewährte, die 
vom dritten bis zum fünfzehnten Sparjahr stetig auf 50 % an-
stieg.Bei einem Prämiensparvertrag, bei dem die Prämien auf 
die Sparbeiträge stufenweise bis zu einem bestimmten Spar-
jahr steigen, ist das Recht der Sparkasse zur ordentlichen Kün-
digung auch dann (nur) bis zum Erreichen der höchsten Prä-
mienstufe ausgeschlossen, wenn in der Vertragsurkunde die 
Sparprämie auch für Folgejahre ausdrücklich aufgeführt ist. Ein 
Geldinstitut darf dem Sparer also den Anspruch auf die Spar-
prämien nicht durch eine ordentliche Kündigung vor Erreichen 
der Höchststufe entziehen.Die Richter führten aus, dass jedoch 
kein über das 15. Sparjahr hinausgehender Ausschluss des 
Kündigungsrechts vereinbart wurde. Die bis zum 15. Sparjahr 
ansteigende Prämienhöhe stellt den besonderen Sparanreiz 
dar. Eine gleichbleibende Prämienhöhe nach diesem Zeitraum 
bietet keinen solchen Anreiz. 


